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I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Diese europäische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilt 
in Übereinstimmung mit: 
- der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte1, geändert 
durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates2 und durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates3; 

- dem Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit 
Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 19984, zuletzt geändert durch die 
Verordnung vom 31. Oktober 20065; 

- den Gemeinsamen Verfahrensregeln für die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung 
von europäischen technischen Zulassungen gemäß dem Anhang zur Entscheidung 
94/23/EG der Kommission6. 

2 Das Deutsche Institut für Bautechnik ist berechtigt zu prüfen, ob die Bestimmungen dieser 
europäischen technischen Zulassung erfüllt werden. Diese Prüfung kann im Herstellwerk 
erfolgen. Der Inhaber der europäischen technischen Zulassung bleibt jedoch für die 
Konformität der Produkte mit der europäischen technischen Zulassung und deren 
Brauchbarkeit für den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich. 

3 Diese europäische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 
aufgeführten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 
dieser europäischen technischen Zulassung genannten Herstellwerke übertragen werden. 

4 Das Deutsche Institut für Bautechnik kann diese europäische technische Zulassung 
widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 
der Richtlinie 89/106/EWG. 

5 Diese europäische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Übermittlung - nur 
ungekürzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist 
als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschüren dürfen weder im 
Widerspruch zu der europäischen technischen Zulassung stehen noch diese missbräuchlich 
verwenden. 

6 Die europäische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache 
erteilt. Diese Fassung entspricht der in der EOTA verteilten Fassung. Übersetzungen in 
andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen. 

 

                                                
1  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12 
2  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1 
3  Amtsblatt der Europäischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25 
4  Bundesgesetzblatt Teil I 1998, S. 812 
5  Bundesgesetzblatt Teil I 2006, S. 2407, 2416 
6  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34 
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPÄISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG 

1 Beschreibung des Produkts und des Verwendungszwecks 

1.1 Beschreibung des Bauprodukts  
 "HMS - Elemente" sind flächige Holzbauteile aus mindestens drei kreuzweise verklebten 

Brettlagen aus Nadelholz. Benachbarte Lagen sind unter einem Winkel von 90° miteinander 
verklebt. Der Querschnitt der Bauteile ist symmetrisch. 

 Der prinzipielle Aufbau des Bauteils ist in Anhang 1 gezeigt. Details zu den zulässigen Auf-
bauten sind Abschnitt 2.1.2 zu entnehmen. 

 Bis zu drei benachbarte Lagen können faserparallel verklebt sein, solange ein symmetri-
scher, kreuzweise gesperrter Aufbau erhalten bleibt. 

 Die Bauteile sind eben. 
 Die Holzbauteile können einseitig oder beidseitig durch Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, 

Furnierschichtholzplatten oder OSB – Platten bedeckt sein. Diese Lagen dürfen beim Nach-
weis der Tragfähigkeit nicht angesetzt werden.  

 Die Anwendung chemischer Substanzen (Holzschutzmittel und Brandschutzmittel) ist nicht 
Gegenstand dieser Europäischen Technischen Zulassung   

1.2 Verwendungszweck  
 Die Holzbauelemente sind für eine Verwendung als tragende, aussteifende oder nicht-

tragende Elemente in Gebäuden oder Holzbauwerken vorgesehen. Die Anwendung darf nur 
in Bauwerken mit vorwiegend ruhenden Verkehrslasten erfolgen. 

 Die Elemente sind für eine Verwendung in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach EN 1995-1-1 
vorgesehen. 

 Die Bestimmungen dieser Europäischen Technischen Zulassung beruhen auf einer ange-
nommenen Nutzungsdauer der Holzbauteile von 50 Jahren, vorausgesetzt, dass die in den 
Abschnitten 4.2, 5.1 und 5.2 festgelegten Bedingungen für den Transport, die Lagerung, den 
Einbau, die Verwendung, die Wartung und die Instandsetzung erfüllt sind. Die Angaben über 
die Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern 
sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete 
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten. 

2 Merkmale des Bauprodukts und Nachweisverfahren  

2.1 Merkmale des Bauprodukts und seiner Teile 
2.1.1 Allgemeines  
 Die Holzbauteile und ihre Bretter entsprechen den Informationen nach den Anhängen 1 bis 3 

dieser Europäischen Technischen Zulassung. Details zu den Elementen sind beim 
Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt. 

2.1.2 Aufbau der Holzbauteile 
 Angaben zum Aufbau der Elemente und zu den zu verwendenden Brettern sind in den 

Anhängen 1 und 2 angegeben. 
 Die Bretter werden visuell oder maschinell sortiert. Nur technisch getrocknetes Holz ist zu 

verwenden. 
 Nur beidseitig gehobelte Bretter sind zu verwenden. Die Bretter der einzelnen Lagen dürfen 

durch Keilzinkenverbindungen nach EN 3857 in Längsrichtung verbunden werden. Stumpf-
stöße sind nicht zulässig. 

                                                
7  EN 385:2001 Keilzinkenverbindung im Bauholz - Leistungsanforderungen und Mindest-

anforderungen an die Herstellung 
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 Die einzelnen Bretter einer Lage werden an ihren Längsseiten zu Einschichtplatten verklebt. 
Die Fugen zwischen den Einschichtplatten sind unverklebt. Die zulässige Fugenbreite 
zwischen den Einschichtplatten ist in Anhang 2 angegeben.  

 Falls Furnierschichtholzplatten als Decklagen verwendet werden, müssen diese den Anfor-
derungen der EN 143748 oder einer Europäischen Technischen Zulassung entsprechen. 

 Falls OSB - Platten verwendet werden, müssen diese den Anforderungen der EN 139869 
oder einer Europäischen Technischen Zulassung entsprechen. 

 Falls Gipsfaserplatten oder Gipskartonplatten verwendet werden, müssen diese den Anfor-
derungen der EN 52010 oder einer Europäischen Technischen Zulassung entsprechen. Die 
Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, Furnierschichtholzplatten und OSB - Platten dürfen 
nicht zum Nachweis der Tragfähigkeit angesetzt werden.  

2.1.3 Klebstoff 
 Es ist ein PU – Klebstoff "Typ I" ohne Formaldehyd, der die Anforderungen nach 

EN 1408011, Anhang C, erfüllt, zu verwenden. Die Klassifizierung erfolgt nach EN 1542512. 

2.2 Tragfähigkeit 
 Angaben zur Tragfähigkeit sind den Anhängen 2 bis 5 zu entnehmen. 
 Die Bemessung kann in Anlehnung an EN 1995-1-1 erfolgen. 

2.3 Brandschutz 
2.3.1 Brandverhalten 
 In Übereinstimmung mit der Entscheidung der Europäischen Kommission 2003/43/EC sind 

die in dieser Europäischen Technischen Zulassung geregelten Holzbauteile zur Verwendung 
als Wand, Decke, Dach oder Sonderbauteil der Euroklasse D-s2,d0 nach EN 13501-113 
zuzuordnen. Bei Verwendung als Bodenbauteil sind sie der Euroklasse D-FL-s1 zuzuordnen. 
Die Randbedingungen, die in der Entscheidung der Europäischen Kommission angegeben 
sind, sind zu beachten. 

 Die Entscheidung der Europäischen Kommission ist möglicherweise nicht anwendbar, wenn 
Holzwerkstoffplatten oder andere Bekleidungen Teil des Elements sind, abhängig von den 
verwendeten Bekleidungen und den betroffenen Randbedingungen. 

 Anmerkung:  
 Ein europäisches Referenzszenario für das Brandverhalten von Fassaden steht noch aus. In 

einigen Mitgliedstaaten ist die Klassifizierung des Bauprodukts nach EN 13501-113 für die 
Verwendung in Fassaden möglicherweise nicht ausreichend. Um den Vorschriften solcher 
Mitgliedstaaten zu entsprechen, kann eine zusätzliche Beurteilung des Bauprodukts nach 
nationalen Bestimmungen (z. B. auf der Grundlage eines Großversuchs) erforderlich sein, 
bis das europäische Klassifizierungssystem ergänzt worden ist. 

2.4 Hygiene, Gesundheit und Umwelt  
 Eine Herstellererklärung, dass die Holzbauteile nach dieser Europäischen Technischen 

Zulassung keine gefährlichen Stoffe enthalten, liegt vor. 
 Holzschutzmittel oder Brandschutzmittel sind nicht Gegenstand dieser Europäischen Tech-

nischen Zulassung.  

                                                
8  EN 14374:2004 Holzbauwerke - Furnierschichtholz für tragende Zwecke - Anforderungen 
9  EN 13986:2005 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Bewertung der 

Konformität und Kennzeichnung 
10  EN 520:2005 Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren 
11  EN 14080:2005 Holzbauwerke - Brettschichtholz - Anforderungen 
12  EN 15425:2008 Klebstoffe - Einkomponenten-Klebstoffe auf Polyurethanbasis für tragende Holz-

bauteile - Klassifizierung und Leistungsanforderungen 
13  EN 13501-1:2007 Klassifizierung von Bauprodukten zu ihrem Brandverhalten 
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 Die Formaldehydabgabe – Klasse ist E1 in Anlehnung an EN 139869 in Bezug auf Massiv-
holzplatten.  

 Anmerkung: 
 In Ergänzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser Europäischen Technischen Zulas-

sung, die sich auf gefährliche Stoffe beziehen, können die Produkte im Geltungsbereich 
dieser Europäischen Technischen Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen, z. B. 
umgesetzte europäische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 
Um die Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu erfüllen, müssen diese Anforderungen 
ebenfalls eingehalten werden.  

2.5 Nachweisverfahren  
 Die Nachweise zur Eignung des Bauproduktes für den vorgesehenen Verwendungszweck in 

Bezug auf die wesentlichen Eigenschaften in den Bereichen mechanische Festigkeit und 
Standsicherheit, Brandschutz, Hygiene, Gesundheit und Umwelt, Schallschutz, Energie-
einsparung und Wärmschutz sowie zur Dauerhaftigkeit in diesen Bereichen wurden in Über-
einstimmung mit den Nachweisvorgaben durchgeführt, die für diese Holzbauteile im Rahmen 
der EOTA vereinbart wurden. 

3 Bewertung und Bescheinigung der Konformität und CE-Kennzeichnung 

3.1 System der Konformitätsbescheinigung 
 Gemäß Entscheidung der Europäischen Kommission 97/176/EC14 ist das System 1 der 

Konformitätsbescheinigung anzuwenden. 
 Dieses System der Konformitätsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben: 
 System 1: Zertifizierung der Konformität des Produkts durch eine zugelassene Zertifi-

zierungsstelle aufgrund von: 
(a) Aufgaben des Herstellers: 

(1) werkseigener Produktionskontrolle; 
(2) zusätzlicher Prüfung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller 

nach festgelegtem Prüfplan; 
(b) Aufgaben der zugelassenen Stelle: 

(3) Erstprüfung des Produkts; 
(4) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle; 

laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen 
Produktionskontrolle. 

 Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt. 

3.2 Zuständigkeiten  
3.2.1 Aufgaben des Herstellers 
3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle 
 Der Hersteller muss eine ständige Eigenüberwachung der Produktion durchführen. Alle vom 

Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form 
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschließlich der Aufzeich-
nungen der erzielten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, 
dass das Produkt mit dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt. 

 Der Hersteller darf nur Rohstoffe und Bestandteile verwenden, die in der technischen 
Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung aufgeführt sind. 

                                                
14  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 73/19 vom 14/03/1997 
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 Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prüf- und Überwachungsplan vom 
11. März 2009 für die am 11. März 2009 erteilte europäische technische Zulassung 
ETA-08/0242, der Teil der technischen Dokumentation dieser europäischen technischen 
Zulassung ist, übereinstimmen. Der Prüf- und Überwachungsplan ist im Zusammenhang mit 
dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und 
beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.15 

 Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Überein-
stimmung mit den Bestimmungen des Prüf- und Überwachungsplans auszuwerten. Die Auf-
zeichnungen enthalten mindestens: 
− Beschreibung des Produkts, der verwendeten Materialien und Komponenten; 
− Art der Kontrolle oder Prüfung; 
− Datum der Herstellung des Produkts und Datum der Prüfung des Produkts oder der ver-

wendeten Materialien oder Komponenten; 
− Ergebnisse von Kontrollen und Prüfungen und, wo zutreffend, Vergleich mit den Anfor-

derungen; 
− Name und Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 

3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers 
 Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die für die Aufgaben nach 

Abschnitt 3.1 für den Bereich der Massivholzplatten entsprechender dieser ETA zugelassen 
ist, zur Durchführung der Maßnahmen nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfür ist der 
Prüf- und Überwachungsplan nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der 
zugelassenen Stelle vorzulegen. 

 Der Hersteller hat eine Konformitätserklärung abzugeben mit der Aussage, dass das Bau-
produkt mit den Bestimmungen der am 11. März 2009 erteilten europäischen technischen 
Zulassung ETA-08/0242 übereinstimmt. Die Konformitätserklärung kann nur gegeben 
werden, wenn die Vorgaben dieser ETA erfüllt sind und der Prüf- und Überwachungsplan 
befolgt wird. 

3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen  
 Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Übereinstimmung mit den Bestim-

mungen des Prüf- und Überwachungsplans durchzuführen: 
- Erstprüfung des Produkts, 
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, 
- laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produk-

tionskontrolle 
Die Erstinspektion des Werkes hat die Inspektion der Anlagen, der technischen Einrich-
tungen des Werkes und der Qualifizierung der Mitarbeiter mit einzuschließen. 

 Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angeführten Maßnahmen 
festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen 
Bericht zu dokumentieren. 

 Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitäts-
zertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass das Produkt mit den Bestimmungen dieser euro-
päischen technischen Zulassung übereinstimmt. Die Konformitätserklärung kann nur 
gegeben werden, wenn die Vorgaben dieser ETA erfüllt sind und der Prüf- und Über-
wachungsplan befolgt wird. 

 Wenn die Bestimmungen der europäischen technischen Zulassung und des zugehörigen 
Prüf- und Überwachungsplans nicht mehr erfüllt sind, hat die Zertifizierungsstelle das 
Konformitätszertifikat zurückzuziehen und unverzüglich das Deutsche Institut für Bautechnik 
zu informieren. 

                                                
15  Der Prüf- und Überwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europäischen tech-

nischen Zulassung und wird nur der in das Konformitätsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen 
Stelle ausgehändigt. Siehe Abschnitt 3.2.2. 
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3.3 CE - Kennzeichnung 
 Die CE - Kennzeichnung ist auf dem Produkt selbst, auf einem am Produkt angebrachten 

Etikett, auf der Verpackung oder auf den kommerziellen Begleitpapieren anzubringen.  
 Hinter den Buchstaben "CE" sind die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle 

anzugeben sowie die folgenden zusätzlichen Angaben zu machen: 
- Name und Anschrift des Herstellers (juristisch für die Herstellung verantwortliche 

Instanz), 
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE - Kennzeichnung angebracht 

wurde, 
- Nummer des CE-Konformitätszertifikats für das Produkt; 
- Nummer der Europäischen Technischen Zulassung, 
- Bezeichnung des Elementtyps, aus dem die Verwendung hervorgehen muss 
- Art des verwendeten Holzes 
- Anzahl und Anordnung der Lagen 
- Nenndicke des Holzbauteils, 
- Festigkeitsklasse der Hölzer jeder Lage,  
- Klasse der Formaldehydabgabe (falls gefordert), 
- Klebstoffart und Klebstofftyp  
Für die CE – Kennzeichnung von im Produkt verwendeten Furnierschichtholzplatten, OSB - 
Platten, Gipsfaser- oder Gipskartonplatten sind die Bestimmungen der jeweiligen harmo-
nisierten europäischen Normen oder europäischen technischen Zulassungen zu beachten. 
Die CE – Kennzeichnung dieser Produkte erfolgt getrennt von der CE - Kennzeichnung nach 
dieser Europäischen Technischen Zulassung. 

4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts für den vorgesehenen 
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde 

4.1 Herstellung  
 Die Holzbauteile sind nach den Bestimmungen dieser Europäischen Technischen Zulassung 

durch einen automatisierten Herstellungsprozess, entsprechend der hinterlegten und durch 
Inspektion überprüften Technischen Dokumentation, zu fertigen.  

 Die einzelnen Lagen sind bis zur geforderten Bauteildicke zu verkleben. 
 Die "HMS - Elemente" müssen mittels Klammerpressleimung hergestellt sein, wobei jede 

Lage einzeln geklammert werden muss. Details zum Herstellverfahren sind beim Deutschen 
Institut für Bautechnik hinterlegt. 

 Die europäische technische Zulassung wurde für das Produkt auf der Grundlage abge-
stimmter Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinter-
legt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Ände-
rungen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu führen könnten, dass die hin-
terlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einführung dem 
Deutschen Institut für Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut für Bautechnik wird 
darüber entscheiden, ob sich solche Änderungen auf die Zulassung und folglich auf die 
Gültigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. 
feststellen, ob eine zusätzliche Beurteilung oder eine Änderung der Zulassung erforderlich 
ist. 


















